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Guten Tag,

hier informieren wir Sie Uber die von uns angebotene Dienstleistung Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensvertrag liber Forderdarlehen aus Forderprogrammen der Kreditanstalt fiir Wiederaufbau.

Mit der vorliegenden Information erfiillen wir § 14 Absatz 1 Nummer 2 Barrierefreiheitsstarkungsge-
setz (BFSG). Das BFSG soll die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen sicherstellen, die
Unternehmen anbieten. Das heilst: Alle Verbraucher sollen einen einfachen Zugang zu den angebote-
nen Produkten und Dienstleistungen haben. Sie sollen dabei nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein.
Das Ziel ist, dass alle Verbraucher am Leben in der Gesellschaft teilnehmen kdnnen.

Bitte beachten Sie: Diese Information soll zum besseren Verstandnis unserer Dienstleistung beitragen.
Sie ist rechtlich nicht verbindlich. Rechtlich verbindlich sind nur die mit Ihnen getroffenen vertragli-
chen Vereinbarungen.

Die Information ist in vier Teile gegliedert.

In Teil 1 erlautern wir Thnen die von uns angebotene Dienstleistung Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensvertrag iiber Férderdarlehen aus Férderprogrammen der Kreditanstalt fiir Wiederaufbau.

Die Teile 2 bis 4 enthalten allgemeine Informationen:

e Sie sind mit unserer Dienstleistung nicht zufrieden? In Teil 2 informieren wir Sie Uber lhre Moglich-
keiten einer Beschwerde.

e Sie mdchten wissen, wie wir mit unserer Dienstleistung die Anforderungen des BFSG erflllen? In
Teil 3 informieren wir Sie Gber die Merkmale der Barrierefreiheit unserer Dienstleistung.

e Sie sind der Meinung, unsere Dienstleistung erflllt nicht die Anforderungen der Barrierefreiheit? In
Teil 4 informieren wir Sie, an welche Marktiberwachungsbehdérde Sie sich wenden kénnen.

Ein Inhaltsverzeichnis finden Sie unmittelbar vor Teil 1 dieser Information.

Zu unserer weiteren Dienstleistung ,Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag” finden Sie ebenfalls auf
unserer Website eine gesonderte Information nach dem BFSG.

Ihre Minchener Hypothekenbank eG
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1.  Erlauterung unserer Dienstleistung

In diesem Teil der Information erldutern wir Ihnen die Merkmale der von uns angebotenen Dienstleistung
Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag tiber Férderdarlehen aus Férderprogrammen der Kre-
ditanstalt fiir Wiederaufbau.

Das umfasst die folgenden Punkte:

1.1 Grundeigenschaften

1.2 Gesamtpreis

1.3 Leistungsbedingungen und Zahlungsbedingungen
1.4 Garantiemoglichkeiten

1.5 Vertragslaufzeit

1.6 Kiindigungsbedingungen

1.7 Digitale Funktionalitat und Kompatibilitat

1.8 Widerrufsrecht

1.9 Ablauf des KfW-Darlehensvertrags

Diese allgemeine Beschreibung der Dienstleistung wird in einem barrierefreien Format zur Verfligung
gestellt. Sie ist in klarer Sprache verfasst (Sprachniveau B2 gemaf dem Gemeinsamen Europaischen
Referenzrahmen fiir Sprachen). Die Information kann sowohl visuell als auch Uber Screenreader ge-
nutzt werden und liegt in einem Dateiformat vor, dass sich zur automatischen Umwandlung in assistive
Formate eignet (z.B. Daisy, Braille, Vorlesesoftware).

11 Grundeigenschaften

Ein Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag Giber Férderdarlehen ist ein spezifischer Immobiliar-Ver-
braucherdarlehensvertrag.

Das sind die Merkmale eines Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrags:

e Das ist ein entgeltlicher Vertrag zwischen einem Darlehensnehmer und einem Darlehensgeber Uber
das Gewahren eines Darlehens.

e Der Darlehensnehmer ist ein Verbraucher, das heil3t ein privater Kunde.
¢ Der Darlehensgeber ist ein Unternehmer, meist eine Bank.

e Ein Darlehen ist ein bestimmtes Kapital, also ein bestimmter Geldbetrag (der Darlehensbetrag), den
der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer fiir eine bestimmte Zeit gewahrt. Der Darlehensnehmer
kann den Darlehensbetrag dann fir bestimmte Zwecke nutzen.

e Der Darlehensnehmer hat fiir die Gewahrung des Darlehensbetrags Zinsen zu zahlen. Und er hat
den Darlehensbetrag an den Darlehensgeber zuriickzahlen.

e Die Anspriiche des Darlehensgebers aus dem Darlehen sind durch ein Grundpfandrecht oder
durch eine Reallast an einer Immobilie besichert.
Grundpfandrechte sind zum Beispiel eine Grundschuld oder eine Hypothek. Reallasten kénnen
Rechte in Form von Geld-, Dienst- und Sachleistungen aus Immobilien sein. Immobilien sind un-
beweglicher Besitz in Form von Grundstiicken, Gebauden oder grundstiicksgleichen Rechten.
Ohne eine solche Besicherung muss das Darlehen seinem Zweck nach zum Erwerb oder zur Er-
haltung des Eigentums an einer Immobilie dienen. Das heil3t: Mit dem Darlehen muss der Darle-
hensnehmer Eigentum erwerben oder drohenden Eigentumsverlust abwenden.

Hinzu kommen die Merkmale des Forderdarlehens, die den Immobiliar-Verbraucherdarlehens-
vertrag zu einem spezifischen Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag machen:

e Forderdarlehen sind Darlehen, die der Darlehensnehmer von Forderbanken bekommen kann.

o Forderbanken sind spezielle Banken der Bundesrepublik Deutschland (des Staates), der Bundes-
lander der Bundesrepublik Deutschland oder der Europaischen Union (EU). Diese Banken haben
einen offentlichen Auftrag: die Forderung der Wirtschaftspolitik, der Sozialpolitik und der Wohnungs-
politik. Die Forderbanken erfiillen diesen Auftrag durch verschiedene Foérderprogramme. Fir jedes
Forderprogramm bestimmen sie die Voraussetzungen, die MaRnahmen und die Bedingungen der
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Forderung. Ein Beispiel fiir eine Férderbank ist die staatliche Bank Kreditanstalt fiir Wiederaufbau
(KfW).

¢ Nicht jede Person kann Darlehensnehmer eines Forderdarlehens werden. Es gibt bestimmte Vo-
raussetzungen.

e Der Darlehensnehmer kann verschiedene Vorteile durch das Férderdarlehen haben, zum Beispiel:
- Der Darlehensnehmer muss weniger Zinsen zahlen.

- Der Darlehensnehmer bekommt eine tilgungsfreie Zeit. Tilgung ist das Fachwort fur die Rick-
zahlung. Tilgungsfreie Zeit heillt: Der Darlehensnehmer muss den Darlehensbetrag in der Ver-
tragslaufzeit zurlickzahlen, aber nicht sofort ab Vertragsbeginn. Er darf mit der Riickzahlung erst
etwas spater beginnen.

- Der Darlehensnehmer erhalt einen Tilgungszuschuss. Tilgungszuschuss heiflt: Die Férderbank
zahlt einen Teil der Tilgungssumme flir den Darlehensnehmer. Dadurch kann der Darlehensneh-
mer den Darlehensbetrag des Forderdarlehens schneller zurlickzahlen.

- Der Darlehensnehmer bekommt die Mdglichkeit einer Sondertilgung. Sondertilgungen sind be-
sondere Rechte des Darlehensnehmers zur Riickzahlung des Darlehensbetrags.

Der Darlehensnehmer schliel3t das Férderdarlehen im Hausbank-Verfahren ab. Das heil3t: Der Dar-
lehensnehmer schliel3t das Darlehen nicht mit der Forderbank ab, sondern mit seiner Hausbank.
Hausbank ist die Bank, bei der der Darlehensnehmer regelmaRig Kunde ist oder mit der er das
Forderdarlehen abschliel3t. Die Hausbank des Darlehensnehmers beantragt das Férderdarlehen fiir
den Darlehensnehmer bei der Férderbank.

Wir bieten unsere Dienstleistung Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag liber Férderdarlehen
aus Forderprogrammen der Kreditanstalt fiir Wiederaufbau nur fiir die Forderprogramme 124,
261, 297/298, 300 und 308 wie folgt an:

¢ als Annuitidtendarlehen
¢ mit gebundenem Sollzins

¢ mit erstem Sollzins-Bindungszeitraum programmabhangig mit fiinf Jahren oder mindestens zehn
Jahren

e in der Form der unechten Abschnittsfinanzierung
e mit grundpfandrechtlicher Besicherung

¢ mit Widerrufsrecht fiir den Verbraucher in den gesetzlich bestimmten Fallen.

Unsere Dienstleistung nennen wir in dieser Information auch kurz: KfW-Darlehensvertrag und unser
Forderdarlehen auch kurz: KfW-Darlehen.

Bitte beachten Sie: Sie konnen unseren KfW-Darlehensvertrag nicht als Einzelfinanzierung, sondern
nur zusammen mit unserer weiteren Dienstleistung ,Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag® erhal-
ten. Dabei darf der jeweilige Darlehensbetrag nicht kleiner sein als EUR 20.000,00.

Im Einzelnen:

1.1.1 Forderprogramme der KfW, die wir anbieten

Wir bieten KfW-Darlehen aus den Férderprogrammen 124, 261, 297/298, 300 und 308 an. Weitere
Programme der KfW bieten wir nicht an.

Bei den Darlehensmitteln handelt es sich um Durchleitungsmittel. Das heil’t: Wir schlieRen mit Ihnen
den KfW-Darlehensvertrag und zahlen, wenn es zur Auszahlung kommt, den Darlehensbetrag aus. Die
Darlehensmittel (Gelder) beziehen wir nicht auf dem Kapitalmarkt, sondern erhalten diese von der KfW
selbst als Darlehen. Man kann auch sagen: Sie erhalten die Darlehensmittel der KfW (iber die Auszah-
lung unseres KfW-Darlehens.

Die KfW gibt in ihren Férderprogrammen die Fordervoraussetzungen, die geférderten MalRnahmen so-
wie die geltenden Bedingungen fir KfW-Darlehen verbindlich vor. Zum Beispiel:

e die Antragsvoraussetzungen,
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o wer geférdert wird, was gefoérdert wird, was nicht geférdert wird und wie geférdert wird,
e den moglichen Hoéchstbetrag flr das Kfiw-Darlehen und die Konditionen,

e Unterlagen, die Sie zum Nachweis einreichen missen; zum Beispiel fur die Antragsstellung und fir
die Durchfiihrung des Vorhabens.

Genauere Informationen finden Sie auf der Website der KfW (Internet: KWW Homepage Startseite).

1.1.2 Vertragliche Verpflichtungen

Wenn wir mit Ihnen als Verbraucher einen KfW-Darlehensvertrag abschlieRen, bestehen zwischen
Ihnen und uns Verpflichtungen:

e Wir mussen lhnen ein KfW-Darlehen gewahren, also einen Darlehensbetrag in einer vereinbarten
Hoéhe. (Mehr Informationen hierzu geben wir lhnen unter dem Stichwort: Auszahlung und Abnahme,
siehe nachfolgend Ziffer 1.1.3)

e Sie mussen die Auszahlungsvoraussetzungen erfiillen und den Darlehensbetrag abnehmen. (Mehr
Informationen hierzu geben wir [hnen unter dem Stichwort: Auszahlung und Abnahme, siehe nach-
folgend Ziffer 1.1.3)

e Sie mUssen einen vereinbarten Zins zahlen und den ausgezahlten Darlehensbetrag zu vereinbarten
Zeitpunkten zuriickzahlen. (Mehr Informationen hierzu geben wir Ihnen unter dem Stichwort: Zah-
lung von Zinsen und Tilgung, siehe nachfolgend Ziffer 1.1.4)

e Sie missen aullerdem alle anderen Verpflichtungen erflllen, die im KfW-Darlehensvertrag stehen.
Zum Beispiel den Mittelverwendungsnachweis nach Vorgabe der KfW erbringen. Mit dem Mittelver-
wendungsnachweis weisen Sie nach, dass Sie den ausgezahlten Darlehensbetrag vollstandig so
verwendet haben, wie die Bedingungen der Férderprogramme dies verlangen.

1.1.3 Auszahlung und Abnahme

Der KfW-Darlehensvertrag regelt die Voraussetzungen fir die Auszahlung des KfW-Darlehens (Aus-
zahlungsvoraussetzungen). Das sind alle Voraussetzungen, die Sie erflllt haben missen, bevor wir
das KfW-Darlehen auszahlen. Zum Beispiel: Oft hangt die Auszahlung davon ab, dass die vereinbarten
Sicherheiten bestellt wurden. Das heif3t im Fall einer Grundschuld als Sicherheit: Sie haben sich darum
gekiimmert, dass die Grundschuld im Grundbuch der Immobilie eingetragen wurde und uns die Unter-
lagen zur Grundschuld vorliegen. Und wir haben gepriift, dass diese Sicherheit rechtlich richtig ist. Auch
missen die Voraussetzungen erfiillt sein, die die Férderprogramme vorgeben und die wir als Auszah-
lungsvoraussetzungen mit Ihnen vereinbart haben.

Im KfW-Darlehensvertrag vereinbaren wir mit Ihnen auch, ob wir das KfW-Darlehen in einer Summe
oder in Teilbetragen auszahlen.

Es kann vorkommen, dass Sie uns fur die Zeit bis zur vollstdndigen Auszahlung des KfW-Darlehens die
Zahlung von Bereitstellungsprovision (auch: Bereitstellungszinsen) schulden. Die Bereitstellungs-
provision ist das Entgelt dafiir, dass wir das KfW-Darlehen zu den vereinbarten Konditionen bereitstel-
len, aber noch nicht auszahlen kdnnen. Ab welchem Zeitpunkt und in welcher Héhe Sie Bereitstellungs-
provision bis zur vollstandigen Auszahlung des KfW-Darlehens schulden, regelt der KfW-Darlehensver-
trag. Dazu geben die Férderprogramme die Bedingungen vor.

Der KfW-Darlehensvertrag verpflichtet Sie, die Auszahlungsvoraussetzungen zu erfiillen und das Kf\W-
Darlehen abzunehmen (das heif3t: den Geldbetrag anzunehmen). Die KfW spricht von abrufen und gibt
die Frist vor, bis wann das KfW-Darlehen abgerufen sein muss (der Darlehensbetrag also angefordert
sein muss). Das ist die Abruffrist. Vorgegeben wird auch, um welchen Zeitraum eine Verlangerung der
Abruffrist maximal méglich ist. Die Regelung dazu finden Sie in lhrem KfW-Darlehensvertrag.

Wenn Sie das KfW-Darlehen ganz oder teilweise nicht abnehmen, kénnen wir von Ihnen Schadenser-
satz fordern. Man spricht hier statt von Schadensersatz auch von einer Nichtabnahmeentschadigung.
Diese kann anfallen, wenn Sie das KfW-Darlehen nicht mehr wollen und den Abruf des KfW-Darlehens
bei uns daher ablehnen. Oder, wenn wir den KfW-Darlehensvertrag vor Auszahlung kiindigen. Dazu
gibt es abhangig von den Bedingungen der Férderprogramme eine Ausnahme: Wir kdnnen keine Nich-
tabnahmeentschadigung fordern, wenn Sie auf die Abnahme des KfW-Darlehens verzichten, bevor die
KfW eine Auszahlung von Darlehensmitteln an uns vorgenommen hat. Je nach KfW-Férderprogramm
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kann ein Verzicht zu einer Sperrfrist durch die KfW flihren. Sperrfrist heillt: Sie kbnnen einen neuen
Forderantrag bei der KfW erst nach Ablauf einer bestimmten Frist stellen.

1.1.4 Zahlung von Zinsen und Tilgung

Fir unser KfW-Darlehen mussen Sie uns Zinsen in einer vereinbarten Hohe zahlen. Die Hohe des Zins-
satzes richtet sich nach den Bedingungen der Férderprogramme. Die Zinsen heif3en auch Sollzinsen.

Die KfW darf einen Zinszuschlag verlangen, wenn die abgerufenen Darlehensbetrége nicht vollstandig
fristgerecht fur den festgelegten Verwendungszweck eingesetzt werden. Das hangt von den Férderpro-
grammen ab. Ein Zinszuschlag ist ein Aufschlag auf lhre Sollzinsen; das heift: Sie missen mehr Zin-
sen zahlen.

Zudem missen Sie das KfW-Darlehen zuriickzahlen. Das Fachwort fiir die Riickzahlung ist Tilgung.

Die Tilgung beginnt (dieser Zeitpunkt wird auch Tilgungsbeginn genannt) zu dem im KfW-Darlehens-
vertrag vereinbarten Datum. Sofern vor diesem Datum der Darlehensbetrag noch nicht vollstandig aus-
gezahlt ist, ist der Tilgungsbeginn der erste Tag im ersten Kalendermonat nach der vollstdndigen Aus-
zahlung des Darlehensbetrags.

Abhangig von den Bedingungen der Forderprogramme kann eine anfangliche tilgungsfreie Zeit verein-
bart werden (siehe oben Ziffer 1.1). Programmabhangig kénnen Sie auch einen Tilgungszuschuss der
KfW erhalten (siehe oben Ziffer 1.1). Ein Tilgungszuschuss der KfW ist ein Betrag, den die KW wah-
rend der Laufzeit des KfW-Darlehensvertrags berechnet und auf die nach dem Tilgungsplan zuletzt
falligen Raten anrechnet. Die KfW ubernimmt einen Teil der Rickzahlung des KfW-Darlehens. Dadurch
kénnen Sie das KfW-Darlehen schneller zurtickzahlen.

Die Zins- und Tilgungszahlung richtet sich nach den Bedingungen der Férderprogramme.
Wir bieten unsere Dienstleistung nur als Annuitatendarlehen an (siehe nachfolgend Ziffer 1.1.5).

1.1.5 Annuitatendarlehen

Wenn Sie mit uns ein Annuitdtendarlehen vereinbaren, zahlen Sie uns ab dem Tilgungsbeginn (siehe
oben Ziffer 1.1.4) eine monatliche Rate.

Die Rate bei einem Annuitatendarlehen wird auch als Annuitat bezeichnet. Jede Rate enthélt einen
Sollzinsanteil und einen Tilgungsanteil. Mit dem Sollzinsanteil begleichen Sie die Sollzinsen fur den
laufenden Monat. Mit dem Tilgungsanteil zahlen Sie das KfW-Darlehen zurtick. Dadurch sinkt die Dar-
lehensrestschuld Rate fur Rate. Wir berechnen die Sollzinsen aus der jeweiligen Darlehensrestschuld.
Daher sinkt der Sollzinsanteil der Rate. Und der Tilgungsanteil der Rate steigt. Die Rate, also der mo-
natlich zu zahlende Betrag, bleibt aber wahrend des Sollzins-Bindungszeitraums (siehe nachfolgend
Ziffer 1.2.1) immer gleich hoch.

1.1.6 Vorzeitige Riickzahlung

Bei einer vorzeitigen Ruckzahlung zahlen Sie das KfW-Darlehen vor den vertraglich vereinbarten Fal-
ligkeitsterminen an uns zurick. Die Bedingungen der Férderprogramme der KfW erlauben nur eine voll-
standige vorzeitige Rickzahlung gegen Zahlung einer Vorféalligkeitsentschadigung. Vorzeitige Teilrtick-
zahlungen sind nicht mdéglich.

Durch die vorzeitige Rickzahlung entsteht uns ein Schaden, weil uns lhre Sollzinsen entgehen. Wir
kénnen daher von Ihnen Schadensersatz verlangen. Man spricht statt von Schadensersatz auch von
einer Vorfalligkeitsentschadigung.

1.1.7 Sicherheiten

Im KfW-Darlehensvertrag wird vereinbart, welche Sicherheiten wir von lhnen fir das KfW-Darlehen ver-
langen. Wir verlangen immer eine Grundschuld an einer Immobilie. Aus der Grundschuld kénnen wir
in die Immobilie vollstrecken. Das heifdt: Die Immobilie haftet fir das KfW-Darlehen. Man kann auch
sagen: Die Immobilie dient als Sicherheit.
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Die Grundschuld ist in der Regel zu unseren Gunsten (zu unserem Vorteil) zu bestellen. Die Immobilie
kann Ihnen, aber auch einem Dritten gehoren, der sie zur Belastung mit der Grundschuld zur Verfiigung
stellt.

Verlangen wir neben der Grundschuld weitere Sicherheiten, vereinbaren wir mit lhnen auch diese im
KfW-Darlehensvertrag.

In einem separaten Vertrag fiir jede Sicherheit wird geregelt, wie und wann wir die Sicherheit verwerten
dirfen (Sicherheitenvertrag). Wir kénnen die Sicherheiten zum Beispiel verwerten, wenn wir den Kf\W-
Darlehensvertrag gekiindigt haben und Sie das KfW-Darlehen nicht zuriickzahlen. Gewohnlich verwer-
ten wir die Grundschuld, indem wir die belastete Immobilie versteigern. Das Zwangsversteigerungsver-
fahren lauft nach den gesetzlichen Vorschriften ab. Vor Einleitung einer Zwangsversteigerung werden
wir Sie aber immer kontaktieren. Den Erlds aus der Zwangsversteigerung (Verwertungserlos) verwen-
den wir zur Ruckzahlung unserer offenen Forderungen aus dem KfW-Darlehen. Reicht dafir der Ver-
wertungserlds nicht aus, haben Sie den restlichen Geldbetrag zu bezahlen. Ubersteigt der Verwertungs-
erlés Ihre Schulden, zahlen wir lhnen den Ubererlés gewdhnlich aus (Ubererlés = Verwertungserlds
minus offene Forderung und Versteigerungskosten).

1.2 Gesamtpreis

Der Gesamtpreis fur den KfW-Darlehensvertrag ist die Summe der Sollzinsen, die Sie zahlen mussen,
und aller sonstigen Kosten. Die sonstigen Kosten sind solche, die Ihnen im Zusammenhang mit dem
Abschluss des KfW-Darlehensvertrags entstehen und die uns als Bank bekannt sind. Zum Beispiel kdn-
nen das Vermittlungsprovisionen oder Kosten wie Grundbuchkosten sein.

Die Summe der Sollzinsen und der sonstigen Kosten wird in einen jahrlichen Prozentsatz umgerechnet.
Dabei geht man von der Hohe des KfW-Darlehens aus. Der Prozentsatz wird als effektiver Jahreszins
bezeichnet. Der effektive Jahreszins hilft Ihnen als Verbraucher, verschiedene Angebote Uber KfW-
Darlehen desselben Férderprogramms zu vergleichen.

Man unterscheidet beim Sollzins zwei Arten: den gebundenen Sollzins und den veranderlichen Sollzins.

Wir bieten unsere Dienstleistung nur mit gebundenem Sollzins an (siehe nachfolgend Ziffer 1.2.1).
1.2.1 Gebundener Sollzins

Wenn wir mit lhnen einen gebundenen Sollzins vereinbaren, zahlen Sie einen unveranderlichen Soll-
zinssatz. Das gilt entweder fiir die vereinbarte Vertragslaufzeit (siehe nachfolgend Ziffer 1.5). Oder das
gilt fur einen kirzeren Zeitraum: den sogenannten Sollzins-Bindungszeitraum. Das KfW-Darlehen
wird dann auch als festverzinsliches KfW-Darlehen bezeichnet. Und der Sollzinssatz heif3t auch Fest-
zinssatz.

Wir bieten fiir unsere Dienstleistung den ersten Sollzins-Bindungszeitraum, abhdngig vom For-
derprogramm, nur mit fiinf Jahren oder mindestens zehn Jahren an.

1.2.2 Abschnittsfinanzierung

Beim gebundenen Sollzins unterscheidet man zwei Arten der Abschnittsfinanzierung: die echte Ab-
schnittsfinanzierung und die unechte Abschnittsfinanzierung.

Die Form der Abschnittsfinanzierung richtet sich nach den Bedingungen der Férderprogramme.
Wir bieten unsere Dienstleistung nur in Form der unechten Abschnittsfinanzierung an.

Bei der unechten Abschnittsfinanzierung bleibt bei vertragsgemafer Erfullung Ihr Recht, den ausge-
zahlten Darlehensbetrag zu nutzen, bis zur vollstandigen Darlehensriickzahlung erhalten. Dabei erfolgt
die Darlehensriickzahlung bei Annuitatendarlehen im Wege der Ratenzahlung, die die Tilgung ein-
schlielt.

e Wenn der Sollzins-Bindungszeitraum kurzer ist als die vereinbarte Vertragslaufzeit (siehe nachfol-
gend Ziffer 1.5), gilt: Wir missen zum Ende des Sollzins-Bindungszeitraums neue Konditionen mit
Ihnen vereinbaren. Diese gelten dann fur einen ndchsten Sollzins-Bindungszeitraum.

e Wenn der Sollzins-Bindungszeitraum genauso lang ist wie die vereinbarte Vertragslaufzeit (siehe
nachfolgend Ziffer 1.5) und bis dahin das KfW-Darlehen nicht vollstandig zurlickgezahlt ist, gilt: Wir
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missen zum Ende des Sollzins-Bindungszeitraums neue Konditionen mit lhnen vereinbaren. Diese
gelten dann fiir einen nachsten Sollzins-Bindungszeitraum.

Eine Vereinbarung uber die neuen Konditionen kénnen wir mit Ihnen erst schlieen, wenn wir von der
KfW ein verbindliches Verlangerungsangebot erhalten haben.

Sie missen das KfW-Darlehen zum Ende des ablaufenden Sollzins-Bindungszeitraums an uns zurtick-
zahlen, wenn zwischen Ihnen und uns eine Vereinbarung tber neue Konditionen nicht zustande kommt.

1.2.3 Konkreter Gesamtpreis

Der konkrete Gesamtpreis fir den KfW-Darlehensvertrag ist abhangig von vielen Umstanden, dazu
gehdren: die Vorgaben der KfW fiir die Konditionen, lhre Kreditwirdigkeit und die Sicherheiten, die Sie
uns anbieten. Daher kénnen wir erst einen konkreten Gesamtpreis nennen, wenn wir unsere Kreditpri-
fung vorgenommen haben und die KfW ihre Zusage zur Forderung erteilt hat. Dann kdnnen wir alle
Umstande bewerten. Der konkrete Gesamtpreis ergibt sich auch aus dem Europaische Standardisierten
Merkblatt (ESIS-Merkblatt; siehe nachfolgend Ziffer 1.9.2). Und er ergibt sich aus dem Vertragsangebot.
Wir nennen fur unser Vertragsangebot ein Gultigkeitsdatum. Bis zu diesem Datum binden wir uns an
unser Angebot. Und bis zu diesem Datum kénnen Sie unser Angebot annehmen.

1.2.4 Steuerliche Auswirkungen

Die steuerlichen Auswirkungen einer Finanzdienstleistung wie der KfW-Darlehensvertrag sind von lhren
individuellen Umsténden abhangig. Daher sollten Sie sich an eine Steuerberatung wenden.

1.3  Leistungsbedingungen und Zahlungsbedingungen
1.3.1 Leistungsbedingungen

Bei dem KfW-Darlehensvertrag Uberweisen wir das KfW-Darlehen auf das vereinbarte Konto zum ver-
einbarten Zeitpunkt, wenn die folgenden Voraussetzungen erfiillt sind:

e Es sind alle Auszahlungsvoraussetzungen (siehe oben Ziffer 1.1.3) so, wie mit lhnen im KfW-Darle-
hensvertrag vereinbart, erflillt.

e Es besteht kein Grund, der uns berechtigt, die Auszahlung des KfW-Darlehens zu verweigern oder
den KfW-Darlehensvertrag zu kiindigen (siehe nachfolgend Ziffer 1.6). Zum Beispiel diirfen sich zwi-
schen Abschluss des KfW-Darlehensvertrags und Auszahlungszeitpunkt lhre Vermogensverhalt-
nisse nicht wesentlich verschlechtert haben.

Dariiber hinaus kdnnen noch weitere Voraussetzungen vereinbart sein.
1.3.2 Zahlungsbedingungen

Die monatlichen Raten sind ab Tilgungsbeginn (siehe oben Ziffer 1.1.4) jeweils zum letzten Tag eines
Kalendermonats fir den laufenden Kalendermonat fallig und zu zahlen.

Bevor die Tilgung beginnt, zahlen Sie auf den ausgezahlten Darlehensbetrag monatlich nur Sollzinsen.
Und Sie schulden uns gegebenenfalls Bereitstellungsprovision auf den nichtausgezahlten Darlehens-
betrag (siehe oben Ziffer 1.1.3).

Ihre Zahlungen an uns leisten Sie auf lhr Darlehenskonto bei uns.

Sie haben die Mdglichkeit, uns ein Sepa-Basis-Lastschrift-Mandat fir lhre Zahlungen zu erteilen. Damit
berechtigen Sie uns, den falligen Betrag von lhrem Konto bei einem anderen Kreditinstitut einzuziehen,
und weisen |hr Kreditinstitut an, die Abbuchung zuzulassen.

Sie kdnnen lhre Zahlungen aber auch selbst zum jeweiligen Falligkeitszeitpunkt an uns auf Ihr Darle-
henskonto tUberweisen.

1.4  Garantiemoglichkeiten

Bei dem KfW-Darlehensvertrag gibt es keine Garantien. Trotzdem kdnnen Sie oder wir zur Haftung
herangezogen werden, wenn Sie oder wir vertragliche Verpflichtungen verletzen.
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1.5 Vertragslaufzeit
Die Vertragslaufzeit wird nicht mit einem festen Enddatum vereinbart.

Wir vereinbaren mit lhnen im KfW-Darlehensvertrag eine voraussichtliche Vertragslaufzeit. Voraus-
sichtlich heil3t: Die Vertragslaufzeit ist auf der Grundlage der bei Vertragsabschluss malRgeblichen
Konditionen errechnet und kann sich bei Anderung der Konditionen verlangern oder verkiirzen. Das
bedeutet: Sollzinsanderungen, Tilgungsanderungen oder ein Tilgungszuschuss durch die KfW (siehe
oben Ziffer 1.1.4) kénnen zu Anderungen der Ratenhdhe und damit zu einer Veranderung der anfanglich
vereinbarten Vertragslaufzeit fihren.

Sie erhalten ein befristetes KfW-Darlehen. Das heil3t: Sie durfen den Geldbetrag aus dem KfW-Darle-
hen bis zur Zahlung der letzten Rate nutzen, solange Sie den KfW-Darlehensvertrag ordnungsgemaf
erfillen.

1.6 Kindigungsbedingungen

Sie oder wir kdnnen den KfW-Darlehensvertrag vor dem Ende der Vertragslaufzeit kiindigen. Man un-
terscheidet zwei Arten der Kiindigung:

Ordentliche Kiindigung

Bei einer ordentlichen Kiindigung muss eine Kiindigungsfrist eingehalten werden. Die Bedingungen
hangen bei einem gebundenen Sollzins von der Dauer des jeweiligen Sollzins-Bindungszeitraums ab:

e Bei einem Sollzins-Bindungszeitraum von bis zu zehn Jahren gilt: Sie kdnnen den KfW-Darlehens-
vertrag zum Ende des Sollzins-Bindungszeitraums ordentlich kiindigen. Die Kiindigungsfrist betragt
dann einen Monat.

e Bei einem Sollzins-Bindungszeitraum von mehr als zehn Jahren gilt: Sie kdnnen den KfW-Darle-
hensvertrag zehn Jahre nach vollstandiger Auszahlung des KfW-Darlehens oder der letzten Fest-
zinsvereinbarung ordentlich kiindigen. Die Kiindigungsfrist betragt dann sechs Monate.

AuBerordentliche Kiindigung (Kiindigung aus wichtigem Grund)

Bei einer aullerordentlichen Kiindigung muss keine Kiindigungsfrist eingehalten werden. Die Voraus-
setzungen fur eine aufRerordentliche Kiindigung sind: lhnen oder uns ist nicht zumutbar, am KfW-Dar-
lehensvertrag festzuhalten. Es muss also ein wichtiger Grund fur die Kiindigung vorliegen. Das ist zum
Beispiel bei schweren Verletzungen der vertraglichen Verpflichtungen der Fall, beispielsweise wenn Sie
die vereinbarten Zahlungen nicht leisten. Daher spricht man auch von einer Kiindigung aus wichtigem
Grund (Rechtsgrundlage ist § 314 des Biirgerlichen Gesetzbuchs).

Wir kénnen den KfW-Darlehensvertrag auch dann auf3erordentlich kiindigen, wenn die folgenden Vo-
raussetzungen erflllt sind: lhre Kreditwirdigkeit oder der Wert der uns gestellten Sicherheiten hat sich
stark verschlechtert (Rechtsgrundlage ist § 490 Absatz 1 des Burgerlichen Gesetzbuchs).

Genauere Informationen zu den Kiindigungsmdglichkeiten von lhnen und uns finden Sie in Ihrem KfW-
Darlehensvertrag (Stichwort: Allgemeine Bedingungen im Hypothekenbankgeschaft (ABH), siehe
dort Ziffer 8 und 9 ABH, und Allgemeine Bestimmungen fiir Investitionskredite (AB-EKN) der KfW,
siehe dort Ziffer 11 AB-EKN).

1.7  Digitale Funktionalitat und Kompatibilitat

Unseren KfW-Darlehensvertrag kdnnen wir auch in Teilen digital anbieten. Das heilt:

e Wir verwenden zur Prifung der Kreditwilrdigkeit eines Verbrauchers in bestimmten Fallen unsere
digitale Kontoanalyse. Bei unserer digitalen Kontoanalyse wird automatisiert unter Mitwirkung des
Verbrauchers die Kontoumsatze aus seinen Konten ermittelt und unter Einbeziehung weiterer Infor-
mationen eine Haushaltsrechnung erstellt. Es handelt sich um eine Webanwendung (das ist eine
Software, die Sie im Internetbrowser nutzen kénnen).
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Sie kénnen nach Abschluss eines KfW-Darlehensvertrags mit uns lhr KfW-Darlehen teilweise tiber
unsere Kundenportale verwalten. Das sind die Kundenportale MeinDarlehen (Internet: meinDarle-
hen) oder MeineMHB (Internet: MeineMHB). Zum Beispiel Adressanderungen beauftragen oder be-
stimmte Leistungen zu Ihrem KfW-Darlehen beantragen. Bei MeineMHB besteht zusatzlich die Mog-
lichkeit, dass Sie den aktuellen Stand lhres KfW-Darlehens einsehen und wir in lhren digitalen Post-
korb Dokumente einstellen kénnen. Bei erstmaliger Nutzung von MeineMHB missen Sie sich regist-
rieren, danach genugt Ihre Anmeldung. Eine Kontaktaufnahme zu uns ist auch per E-Mail unter Kun-
denbetreuung@mhb.de moglich.

Sie erreichen die digitale Funktionalitdt und Kompatibilitdt mit den gangigen, aktuellen Betriebssyste-
men und Browsern.

Das sollten Sie bei den jeweiligen digitalen Umgebungen beachten:

1.8

Desktop Plattformen
Sie sollten bei dem Betriebssystem Windows die Browser Edge, Chrome oder Firefox/Firefox ESR
und bei dem Betriebssystem MacOS den Browser Safari verwenden.

Mobile Plattformen mit Android
Sie sollten mit Smartphones oder Tablets; den Chrome Browser oder den Samsung Browser ver-
wenden.

Mobile Plattformen mit iOS/iPadOS
Sie sollten mit Smartphones oder Tablets den Safari Browser verwenden.

Widerrufsrecht

Bei Ihrem KfW-Darlehensvertrag kann ein Widerrufsrecht bestehen. Widerrufsrecht heif3t: Sie kénnen
Ihre Vertragserklarung zuricknehmen. Damit sind Sie an den KfW-Darlehensvertrag nicht mehr gebun-
den.

Ob ein Widerrufsrecht besteht, hangt von den folgenden Bedingungen ab:

Ein Widerrufsrecht besteht prinzipiell nicht, wenn wir mit Ihnen den KfW-Darlehensvertrag als Pra-
senzgeschaft abgeschlossen haben. Prasenzgeschaft heil3t: Wir und Sie haben den wesentlichen
Inhalt des KfW-Darlehensvertrags vor oder bei Vertragsschluss erértert. Dabei waren Sie und wir
gleichzeitig korperlich in unseren Geschaftsrdumen anwesend. Oder die Genossenschaftsbank
(siehe nachfolgend Ziffer 1.9.1) und Sie haben den wesentlichen Inhalt des KfW-Darlehensvertrags
vor oder bei Vertragsschluss erdrtert. Dabei waren Sie und lhr Finanzierungsberater der Genossen-
schaftsbank gleichzeitig kérperlich in den Geschéaftsraumen der Genossenschaftsbank anwesend.

Ein Widerrufsrecht besteht prinzipiell dann, wenn der KfW-Darlehensvertrag auferhalb unserer Ge-
schaftsraume oder aufRerhalb der Geschaftsrdume der Genossenschaftsbank oder als Fernabsatz-
geschaft abgeschlossen wurde. Fernabsatzgeschift heillt: Die Vertragsverhandlungen und der
Vertragsschluss mit uns erfolgten ausschliellich mit Fernabsatz-Mitteln. Fernabsatz-Mittel sind zum
Beispiel: Brief, Fax und E-Mail.

Wenn ein Widerrufsrecht besteht, gelten die folgenden Bedingungen:

Sie kdnnen lhren Widerruf nach Abgabe lhrer Vertragserklarung leisten. Dabei miissen Sie keine
Griinde angeben.

Sie miussen eine Widerrufsfrist von 14 Tagen einhalten. Die Widerrufsfrist beginnt gewdhnlich nach
Abschluss des KfW-Darlehensvertrags und nachdem Sie die Vollversion des ESIS-Merkblatts (siehe
nachfolgend Ziffer 1.9.2) erhalten haben.

Zur Einhaltung der Widerrufsfrist genligt, dass Sie Ihre Widerrufserklarung rechtzeitig absenden.
Sie missen Ihren Widerruf uns gegeniber erklaren:
Adresse: Minchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10
80539 Minchen
Telefax: +49 (0)89 / 5387 - 770000
E-Mail: Kundenbetreuung@mhb.de
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Bitte beachten Sie: Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zuriickzugewahren. Das heifdt: Sie missen uns den ausgezahlten Darlehensbetrag zurlickzahlen. Und
wir missen die erhaltenen Zins- und Tilgungsleistungen zuriickzahlen und unsere Sicherheiten freige-
ben. Unter bestimmten Voraussetzungen schulden Sie uns auch Wertersatz. Wertersatz ist ein finan-
zieller Ausgleich fir die Vorteile, die Sie aus der Nutzung des jeweils noch tatsachlich iberlassenen
Teils des ausgezahlten Darlehensbetrags erzielt haben. Die Héhe des Wertersatzes richtet sich ge-
wohnlich nach den im KfW-Darlehensvertrag vereinbarten Sollzinsen. Die Zahlungspflichten missen
Sie und wir innerhalb von dreilRig Tagen erflllen. Diese Frist beginnt fir Sie mit der Absendung lhrer
Widerrufserklarung, flr uns mit deren Empfang.

Genauere Informationen zum Widerrufsrecht und zu den Widerrufsfolgen finden Sie in der Vollversion
des ESIS-Merkblatts (siehe nachfolgend Ziffer 1.9.2).

1.9 Ablauf des KfW-Darlehensvertrags

Der Ablauf des KfW-Darlehensvertrags umfasst:
1. Vertragseinleitung

2, Vertragsvorbereitung (mit dem Foérderantrag, den Vorvertraglichen Informatio-
nen, der Kreditwiirdigkeitsprifung und der Kreditentscheidung)

3. Vertragsabschluss
4. Vertragslaufzeit
5. Vertragsende

1.9.1 Vertragseinleitung

Sie kénnen derzeit ein Forderdarlehen aus den Férderprogrammen 124, 261, 297/298, 300 und 308 der
KfW nicht selbst direkt bei der KfW beantragen. Sie bendtigen einen Finanzierungspartner.

Wenn Sie Interesse an der Aufnahme eines KfW-Darlehens bei uns als lhrem Finanzierungspartner
haben, wenden Sie sich bitte an eine Bank der Genossenschaftlichen FinanzGruppe (im Folgenden
kurz: Genossenschaftsbank). Genossenschaftsbanken sind Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparda
Banken und PSD Banken. Oder Sie wenden sich an einen freien Finanzierungsvermittler.

Auf unserer Website gibt es einen Filialfinder der Genossenschaftsbanken. Dieser zeigt lhnen nach
Eingabe des von Ihnen gesuchten Standortes eine Filiale einer Genossenschaftsbank. Den Filialfinder
erreichen Sie im Internet unter: Filialfinder der MHB.

Wenn Sie uns direkt kontaktieren (zum Beispiel per Telefon, per E-Mail oder Gber unsere Website),
informieren wir Sie gerne, wohin Sie sich wegen der Aufnahme eines KfW-Darlehens bei uns wenden
kdnnen. Sie erfahren dort, welche Bedingungen mdglich sind und welche Informationen wir bendtigen.
Dort erhalten sie auch die Informationen zu dem von lhnen gewilnschten Férderprogramm. Zum Bei-
spiel, welche Angaben und Unterlagen Sie fiir die Stellung |hres Férderantrags bendtigen. Gegebenen-
falls wird dort auch mit Ihnen ein Beratungsgespréach gefuhrt.

Sie kénnen unseren KfW-Darlehensvertrag nicht als Einzelfinanzierung, sondern nur zusammen mit
unserer weiteren Dienstleistung ,Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag® erhalten. Dabei darf der je-
weilige Darlehensbetrag nicht kleiner sein als EUR 20.000,00. Wir erstrecken daher unsere Kreditpru-
fung und Kreditentscheidung sowie den Vertragsschluss auf beide Dienstleistungen zusammen.

1.9.2 Vertragsvorbereitung

Bei Interesse an der Aufnahme eines KfW-Darlehens bei uns, schlie3t sich an die Phase der Vertrags-
einleitung dann die Vertragsvorbereitung an.

e Forderantrag

Sie missen einen Forderantrag bei der KfW stellen. Dies geschieht wie folgt:

Haben Sie sich zur Aufnahme eines KfW-Darlehens bei uns als lhrem Finanzierungspartner an eine
Genossenschaftsbank oder an einen freien Finanzierungsvermittler gewandt, werden uns von dort
die erforderlichen Unterlagen Ubermittelt. Dazu gehort der von Ihnen unterzeichnete Férderantrag
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auf Gewahrung des KfW-Darlehens zum gewlinschten Férderprogramm sowie alle sonstigen Unter-
lagen und Informationen fiir die Darlehensaufnahme.

Liegt uns alles vor und haben wir unsere Kreditprifung, und zwar auch in Bezug auf unsere weitere
Dienstleistung ,Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag®, vorgenommen, beantragen wir das KfW-
Darlehen bei der KfW. Dazu reichen wir auch den von lhnen unterzeichneten Férderantrag bei der
KfW ein. Genehmigt die KfW den Antrag, erhalten wir die Zusage der KfW. Die Zusage der KfW
enthalt Vorgaben, die wir mit Ihnen in lhrem KfW-Darlehensvertrag vereinbaren. Zum Beispiel gibt
die Zusage die Konditionen fir |hr KfW-Darlehen vor.

Bitte beachten Sie: Die Bedingungen der Forderprogramme verlangen eine bestimmte zeitliche Ab-
folge im Zusammenhang mit der Antragstellung. Sie diirfen mit dem Vorhaben nicht vor Stellung des
Forderantrags beginnen. Die Einzelheiten ergeben sich aus den Férderprogrammen. Zum Beispiel
definieren diese, was als Vorhabenbeginn gilt. Ferner gilt abhangig vom Férderprogramm: Ein Vor-
habenbeginn in der Zeit zwischen Antragseingang bei der KfW und Zusage der KfW ist zulassig,
erfolgt aber auf Ihr eigenes Risiko und begriindet fiir Sie keinen Rechtsanspruch auf Férderung.

e Vorvertragliche Informationen

Eine wichtige gesetzliche Pflicht ist, Ihnen bestimmte Informationen zum KfW-Darlehensvertrag zu
geben. Diese Informationen heilRen Vorvertragliche Informationen (VVI). Zu den VVI gehdrt das
Europaische Standardisierte Merkblatt (ESIS-Merkblatt).

Welches ESIS-Merkblatt Sie erhalten, hangt von der Geschéaftssituation ab, in der der KfW-Darle-
hensvertrag geschlossen wird. Wird der KfW-Darlehensvertrag im Prasenzgeschaft geschlossen
(siehe oben Ziffer 1.8), erhalten Sie unser ESIS-Merkblatt in einer Kurzversion. Wird der KfW-Dar-
lehensvertrag aulerhalb unserer oder aulRerhalb der Geschéaftsrdume der Genossenschaftsbank
oder als Fernabsatzgeschaft geschlossen (siehe oben Ziffer 1.8), ibermitteln wir lnnen unser ESIS-
Merkblatt in einer Vollversion. Beide Versionen unterscheiden sich im Umfang der Informationen,
die nach den gesetzlichen Vorschriften zu erteilen sind.

Im ESIS-Merkblatt finden Sie wichtige Informationen zu Ihrem KfW-Darlehensvertrag. Es hilft [hnen
durch seine standardisierte, rechtlich festgelegte Form dabei, Angebote verschiedener Banken Uber
KfW-Darlehen desselben Férderprogramms zu vergleichen.

Eventuell bekommen Sie weitere VVI. Wir verwenden dann ein separates Dokument.
Sie erhalten unsere VVI direkt von uns oder in bestimmten Fallen Uber die Genossenschaftsbank.

o Kreditwiirdigkeitspriifung

Wir priifen lhre Kreditwiirdigkeit. Diese Kreditwiirdigkeitspriifung kann Sie vor Uberschuldung und
Zahlungsunfahigkeit schiitzen. Und sie kann uns schiitzen: Es ist uns sehr wichtig, dass Sie das
KfW-Darlehen ordnungsgemaf zuriickzahlen kénnen.

Far die Kreditwiirdigkeitspriifung fragen wir Sie nach Angaben zu lhrer Person sowie zu |hrem
Einkommen, lhren Ausgaben und zu lhren anderen finanziellen und wirtschaftlichen Umstanden. Auf
Grundlage dieser Informationen prifen wir lhre Kreditwirdigkeit. Dabei beziehen wir auch lhre wirt-
schaftlichen Belastungen aus unserer weiteren Dienstleistung ,Immobiliar-Verbraucherdarlehens-
vertrag“ ein sowie Informationen, die wir unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen Uber Sie
einholen (zum Beispiel bei der SCHUFA oder bei anderen Banken). In bestimmten Fallen verwenden
wir zur Kreditwirdigkeitspriifung unsere digitale Kontoanalyse (siehe oben Ziffer 1.7).

Nur wenn die Kreditwurdigkeitsprifung positiv ist, dirfen wir lhnen das KfW-Darlehen gewahren.
Eventuell kbnnen wir abschatzen, dass Sie das KfW-Darlehen nicht zurlickzahlen kénnen. Das ist
zum Beispiel der Fall, wenn lhr Einkommen zu niedrig ist. Dann diirfen wir den KfW-Darlehensvertrag
nicht abschlief3en.

o Kreditentscheidung

Bevor wir mit lhnen den KfW-Darlehensvertrag abschlielen, missen Sie und wir Entscheidungen
treffen.

Fir unsere Kreditentscheidung, ob wir das KfW-Darlehen gewahren, berlicksichtigen wir lhre Kre-
ditwlrdigkeit. Zudem zum Beispiel den Wert der Immobilie und der Sicherheit, die Sie uns fir das
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KfW-Darlehen anbieten, und ob wir Ihnen auch unsere weitere Dienstleistung ,Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensvertrag“ gewahren kénnen.

Bieten wir lhnen den Abschluss eines KfW-Darlehensvertrags mit uns an, erhalten Sie unser Ver-
tragsangebot mit weiteren Unterlagen entweder von uns direkt oder tber die Genossenschaftsbank.

Am Ende entscheiden Sie selbst, ob Sie ein KfW-Darlehen aufnehmen wollen. Das heil3t auch: Wir
fihren keine Beratung durch und sprechen keine Empfehlung aus.

1.9.3 Vertragsabschluss

Wenn Sie und wir uns Uber das KfW-Darlehen geeinigt haben, kommt es zum Vertragsabschluss. Der
KfW-Darlehensvertrag kann nur zusammen mit unserer weiteren Dienstleistung ,Immobiliar-Verbrau-
cherdarlehensvertrag“ abgeschlossen werden.

Alle wesentlichen Bedingungen zum KfW-Darlehen vereinbaren wir im KfW-Darlehensvertrag. Das sind
zum Beispiel die Bedingungen zur Darlehenshéhe, zu den Zins- und Tilgungszahlungen und zur Besi-
cherung. In lhrem KfW-Darlehensvertrag finden Sie auch standardisierte Bedingungen: Allgemeine Be-
dingungen im Hypothekenbankgeschaft (ABH) und Allgemeine Bestimmungen flr Investitionskredite
(AB-EKN) der KfW. Die Bedingungen der AB-EKN kdénnen von den ABH abweichen. Dann gelten die
AB-EKN zuerst. Zuletzt gelten erganzend das zum gewahlten Férderprogramm gehdrende Merkblatt
und die Anlagen zu diesem Merkblatt.

Ob eine besondere Form des Abschlusses fur den KfW-Darlehensvertrag einzuhalten ist, kann sich aus
den Forderbedingungen ergeben.

Unser KfW-Darlehensvertrag ist schriftlich abzuschlieRen. Das heif3t: Sie missen den KfW-Darlehens-
vertrag mit lhrem Namen unterschreiben. Mit lhrer Unterschrift nehmen Sie unser Angebot an. Zudem
muss uns der von lhnen unterzeichnete KfW-Darlehensvertrag bis zum Ablauf des Glltigkeitsdatums,
das wir fur unser Vertragsangebot genannt hatten, vorliegen.

Eventuell kann der KfW-Darlehensvertrag mit Hilfe einer elektronischen Signatur unterschrieben wer-
den. In diesem Fall kénnen Sie eine qualifizierte elektronische Signatur einfligen, das heiltt in elektro-
nischer Form persoénlich mit lhrem Namen unterschreiben. Voraussetzung dafiir ist unter anderem, dass
wir das Verfahren fir unsere Dienstleistung zugelassen haben.

Auch wir als Bank unterschreiben den Kf\W-Darlehensvertrag. Unsere Unterschrift kann entfallen, wenn
wir den KfW-Darlehensvertrag mit Hilfe einer automatischen Einrichtung erstellen.

Vor dem Abschluss des KfW-Darlehensvertrags haben Sie und wir keine vertraglichen Verpflichtungen.
Nach dem Vertragsabschluss kdnnen Sie Ihre Vertragserklarung in bestimmten Fallen noch innerhalb
von 14 Tagen widerrufen (siehe oben Ziffer 1.8). Abhangig von den Bedingungen der Férderprogramme
kann ein Verzicht auf das KfW-Darlehen zu einer Sperrfrist durch die KfW flhren (siehe oben Ziffer
1.1.3).

1.9.4 Vertragslaufzeit

Wenn wir den KfW-Darlehensvertrag mit lhnen abgeschlossen haben, regelt dieser die Voraussetzun-
gen fur die Auszahlung (siehe oben Ziffer 1.1.3 und 1.3.1).

Wahrend der Vertragslaufzeit missen Sie die vereinbarten Zinsbetrage und die vereinbarten Tilgungs-
betrage zahlen (siehe oben Ziffer 1.1.4 und 1.2 und 1.3.2). Und gegebenenfalls schulden Sie uns Be-
reitstellungsprovision (siehe oben Ziffer 1.1.3 und 1.3.2).

Sollten Sie Zahlungen verspatet |leisten, fallen gegebenenfalls gesetzliche Verzugszinsen an. Zusétzlich
kdnnen weitere Verzugskosten anfallen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Zahlungen nicht leisten, kann das fiir Sie schwere Folgen haben. Zum
Beispiel konnen wir eine Zwangsversteigerung in die belastete Immobilie einleiten (siehe oben Ziffer
1.1.7). Oder es kann in der Zukunft schwer fiir Sie werden, ein KfW-Darlehen zu erhalten.

Wahrend der Vertragslaufzeit kann es vorkommen, dass Sie eine Anderung des KfW-Darlehensvertrags
winschen. Wir priifen Ihre Anderungsantrage und versuchen, ein erforderliches Einverstandnis der KW
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zu der Anderung zu erhalten. Wenn wir lhren Anderungsantrag umsetzen kénnen, nennen wir lhnen
unsere Bedingungen dafir.

1.9.5 Vertragsende

Der KfW-Darlehensvertrag endet bei vertragsgemaler Erfillung mit der Zahlung der letzten Rate (siehe
oben Ziffer 1.2.2 und 1.5) oder mit der vollstandigen vorzeitigen Riickzahlung des KfW-Darlehens (siehe
oben Ziffer 1.1.6). Nach Vertragsende und wenn alle unsere offenen Forderungen aus dem KfW-Darle-
hen bezahlt sind, geben wir die erhaltenen Sicherheiten frei.

2. lhre Moglichkeiten einer Beschwerde

Sie sind mit unserer Dienstleistung nicht zufrieden? In diesem Teil informieren wir Sie Gber Ihre Mog-
lichkeiten einer Beschwerde.

21 Beschwerde bei der Bank

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist flr uns sehr wichtig. Daher wollen wir lhnen die Mdglichkeit zur
Kritik geben.

Wenn Sie eine Beschwerde zu unserer Dienstleistung haben, kdnnen Sie diese elektronisch, schriftlich
oder miindlich uns gegeniiber auern:

Adresse: Minchener Hypothekenbank eG
Beschwerdestelle
Karl-Scharnagl-Ring 10
80539 Munchen
Telefon: +49 (0)89 / 5387 - 883288 (Montag bis Freitag, 9 - 17 Uhr)

E-Mail: E-Mail per Kontaktformular (Internet: Ihre Anrequngen und Beschwerden)

Oder per E-Mail an: Beschwerdemanagement@mbhb.de

Wir bitten Sie, bei einer Beschwerde die folgenden Punkte zu beachten:

e Geben Sie lhre Kontaktdaten an (Vorname, Nachname, Anschrift und Telefonnummer, Darlehens-
nummer und gegebenenfalls E-Mail-Adresse).

e Beschreiben Sie den Sachverhalt und formulieren Sie Ihr Anliegen.

e Fugen Sie Kopien von Unterlagen zu Ihrem Anliegen bei, wenn Sie diese haben.

Ihre Angaben helfen uns, lhre Beschwerde mdglichst schnell zu bearbeiten, eventuelle Ruckfragen mit
Ihnen zu klaren und lhnen verlasslich zu antworten.

Wir versuchen stets, Ihre Beschwerde so schnell wie moglich abschlieRend zu beantworten, spatestens
jedoch innerhalb von zehn Kalendertagen. Die Dauer der Bearbeitung hangt vor allem davon ab, wie
komplex lhr Anliegen ist. Zudem hangt die Bearbeitungsdauer davon ab, ob wir andere Unternehmen
beziehungsweise Personen einbeziehen mussen, zum Beispiel unsere externen Dienstleister.

Falls die Beschwerde nichtinnerhalb von drei Bankarbeitstagen erledigt werden kann, erhalten Sie spa-
testens am Bankarbeitstag nach Eingang lhrer Beschwerde eine Eingangsbestatigung mit dem Hin-
weis, wer fir die Bearbeitung der Beschwerde zustandig ist.

Falls die Beschwerde nicht innerhalb von zehn Kalendertagen erledigt werden kann, informieren wir Sie
hierlber. Dies spatestens innerhalb von drei Bankarbeitstagen ab Eingang Ihrer Beschwerde. Wir teilen
dann mit, wann wir die Bearbeitung |Ihrer Beschwerde voraussichtlich abschlieRen. Wenn wir lhre Be-
schwerde bearbeitet haben, erhalten Sie in kurzer Zeit eine ausfihrliche Antwort.
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2.2  AuBergerichtliche Streitschlichtung

Auflergerichtliche Streitbeilegung heildt, dass ein Streit ohne ein Gericht geschlichtet wird. Das ist meis-
tens weniger kompliziert. Wenn Sie eine aul3ergerichtliche Streitbeilegung wollen, kénnen Sie sich an
bestimmte Verbraucher-Schlichtungsstellen wenden.

Helfen kann Ihnen die Verbraucher-Schlichtungsstelle der genossenschaftlichen Bankengruppe Volks-
banken Raiffeisenbanken. Mehr Informationen zu dieser Schlichtungsstelle finden Sie im Internet unter:
BVR Kundenbeschwerdestelle. Die genauen Regelungen der Schlichtungsstelle finden Sie auch in ei-
ner speziellen Ordnung. Die Ordnung heif3t: Verfahrensordnung fir die aulRergerichtliche Schlichtung
von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe. Wir stellen
Ihnen die Ordnung auf Wunsch gern zur Verfligung.

lhre Beschwerde an die Verbraucher-Schlichtungsstelle der genossenschaftlichen Bankengruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken missen Sie schriftlich verfassen. Bitte schreiben Sie einen Brief oder
eine E-Mail an die Verbraucher-Schlichtungsstelle der genossenschaftlichen Bankengruppe.

Adresse: Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Schellingstralie 4
10785 Berlin

E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de

2.3 Beschwerde bei der Bankenaufsicht

Sie konnen Ihre Beschwerde auch bei der Bundeanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ein-
reichen.

Adresse: Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Stral’e 108
53117 Bonn

Internet: BaFin (Bundesfachstelle flir Finanzdienstleistungsaufsicht)

Die Regeln fur das Beschwerdeverfahren (das heifit: die Verfahrensordnung) erhalten Sie unter vor-
stehend genannten Kontaktadressen.

3. Merkmale der Barrierefreiheit unserer Dienstleistung

Sie mdchten wissen, wie wir mit unserer Dienstleistung die Anforderungen des Barrierefreiheitsstar-
kungsgesetzes (BFSG) erfiillen? In diesem Teil der Information informieren wir Sie tGber die Merkmale
der Barrierefreiheit unserer Dienstleistung.

Die Anforderungen an die Barrierefreiheit nach dem BFSG finden Sie in den folgenden vier Rechts-
grundlagen:

e Barrierefreiheitsstarkungsgesetz (BFSG)

e Verordnung Uber die Barrierefreiheitsanforderungen fir Produkte und Dienstleistungen nach dem
Barrierefreiheitsstarkungsgesetz = Verordnung zum Barrierefreiheitsstarkungsgesetz (BFSGV)

¢ Richtlinie EN 301 549 “Accessibility requirements for ICT products and services”
¢ Richtlinien flr barrierefreie Webinhalte = Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Nach diesen Rechtsgrundlagen muss unsere Dienstleistung vier Prinzipien der Barrierefreiheit erfiillen.
Die Prinzipien gelten fiir die Informationen zu unserer Dienstleistung, was wir mit der vorliegenden In-
formation erfiillen. Zudem gelten die Prinzipien fir die Durchfiihrung unserer Dienstleistung (siehe nach-
folgende Ziffer 3.2) sowie fiir die Dokumente zu unserer Dienstleistung (siehe nachfolgend Ziffer 3.3).
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Das sind die vier Prinzipien der Barrierefreiheit:

3.1

Wahrnehmbarkeit
Mdoglichst alle sollen die Informationen und IT-Funktionen wahrnehmen kénnen.

Bedienbarkeit
Méoglichst alle sollen die IT-Funktionen bedienen kénnen.

Verstandlichkeit
FUr mdglichst alle sollen die Website-Inhalte lesbar und klar verstandlich sein.

Robustheit

Die Website-Inhalte missen mit sogenannten assistiven Technologien mdglichst kompatibel sein.
Assistive Technologien sind zum Beispiel Software-Lésungen zum Vorlesen oder Vergrofern von
Webinhalten, aber auch zur Verwandlung von Sprache in Text.

Barrierefreiheit dieser Information

Diese Information ist wahrnehmbar. Fir sie gilt:

Die Information wird Giber verschiedene Zugangsmaglichkeiten bereitgestellt und zwar Gber mehr als
einen sensorischen Kanal. Das heif3t konkret: Sie kénnen diese Information lesen und sich von ei-
nem Programm vorlesen lassen.

Die Information ist an den Kontext der Nutzung angepasst. Das betrifft die Form, die Schriftart, die
Grole, die Kontraste und den Abstand zwischen Buchstaben, Zeilen und Absatzen.

Soweit die Information Uber eine Web-Anwendung zur Verfiigung gestellt wird, kbnnen Sie die
SchriftgréRe und den Kontrast der Information individuell anpassen.

Soweit diese Information in Form eines Dokuments zur Verfligung gestellt wird, hat das Dokument
das Format PDF/UA (PDF fur universelle Barrierefreiheit). PDF/UA ist ein internationaler Standard
fur digitale Barrierefreiheit.

So steht Ihnen das Dokument Uber mehrere sensorische Kanale zur Verfigung: visuell auf dem
Bildschirm mit anpassbarer Darstellung, akustisch Uber Vorlesefunktionen oder unterstiitzende
Technologien, sowie taktil GUber Braille-Ausgabegerate.

Diese Information ist bedienbar. Fur sie gilt:

Sie kénnen die Information jederzeit tUber die Tastatur aufrufen.

Sie konnen die Information Uber die Website und die Suchfunktion der Website finden. Zudem hat
die Information eine Uberschrift, Zwischeniiberschriften und ein Inhaltsverzeichnis. Diese Elemente
dienen lhnen als Orientierung.

Die Information ist mit dem Angebot der Dienstleistung auf der Website verlinkt.

Diese Information ist verstandlich. Fir sie gilt:

Diese Information ist in einfacher, allgemein verstandlicher Sprache gehalten und erfordert keine
Sprachkenntnisse Uber das Sprachniveau B2 des Gemeinsamen Europaischen Referenzrahmens
fur Sprachen (GER) hinaus. Sprachniveau B2 heilit: Lernende kdnnen die deutsche Sprache selbst-
stéandig anwenden. Sie kénnen die Hauptinhalte von Texten zu konkreten und abstrakten Themen
verstehen.

Bitte beachten Sie: Diese Erleichterungen fir die Verstandlichkeit gelten nicht fir den eigentlichen
Kfw-Darlehensvertrag sowie nicht fir die Allgemeine Bedingungen im Hypothekenbankgeschaft
(ABH) und die Allgemeine Bestimmungen fir Investitionskredite (AB-EKN) der KfW, die mit dem
KfW-Darlehensvertrag verbunden sind. Und sie gelten ferner nicht fur die Vorvertraglichen Informa-
tionen (VVI) und alle weiteren Dokumente und Informationen, die wir lhnen im Zusammenhang mit
dem KfW-Darlehensvertrag zur Verfligung stellen.

Wenn nétig, werden die Fachbegriffe in dieser Information erldutert.

Wiederholende Navigationselemente sind konsistent aufgebaut. Dazu zahlen Seitennummerierung,
Fullzeile, sowie das Inhaltsverzeichnis.

Diese Information ist robust. Fir sie gilt:
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¢ Diese Information ist im Format PDF/UA mit assistiven Technologien kompatibel.

3.2  Durchfiihrung der Dienstleistung

Die Durchflhrung der Dienstleistung erfolgt in erster Linie auf Basis von persdnlichen Gesprachen mit
Ihrem Darlehensvermittler (Genossenschaftsbank oder freier Finanzierungsvermittler, siehe oben Ziffer
1.9.1) und einer Ubersendung von Informationen und Dokumenten in analoger, papierhafter Form. Ge-
gebenenfalls konnen einzelne Dokumente bei der Durchfiihrung der Dienstleistung auch in digitaler
Form zur Verfiigung gestellt werden.

Fir die Durchfuhrung der Dienstleistung und der dabei Ubermittelten Informationen gelten in Bezug auf
Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verstandlichkeit und Robustheit:

Die Durchfiihrung der Dienstleistung ist wahrnehmbar. Fir sie gilt:

e Die Durchfiihrung der Dienstleistung erfolgt auf Basis von personlichen Gesprachen. Wesentliche
Informationen werden Ihnen in erster Linie Uber papierhafte Dokumente zur Verfiigung gestellt, so
dass Sie alle fir die Beurteilung des angebotenen KfW-Darlehensvertrags und fiir den Abschluss
sowie die Durchfuhrung des KfW-Darlehensvertrags bereitgestellten Informationen lesen bzw. sich
mit entsprechenden Lesegeraten vorlesen lassen kénnen.

e Die Darstellung der Dokumente und Informationen fiir den Abschluss und die Durchfiihrung des Kf\W-
Darlehensvertrags sind an den Kontext der Nutzung angepasst und kénnen durch eine klare Doku-
mentenbezeichnung eindeutig zugeordnet werden.

e Fur die bei der Durchfiihrung der Dienstleistung verwendeten Dokumente, die erganzend oder alter-
nativ auch in digitaler Form bereitgestellt werden konnen, siehe auch nachfolgend Ziffer 3.3.

Die Durchfiihrung der Dienstleistung ist bedienbar. Fur sie gilt:

e Die Durchfliihrung der Dienstleistung startet auf Basis von personlichen Gesprachen mit lhrem Dar-
lehensvermittler. Sie erhalten dabei die fir die Beurteilung des angebotenen KfW-Darlehensvertrags
und fir den Abschluss sowie die Durchfiihrung des KfW-Darlehensvertrags bereitgestellten Informa-
tionen in erster Linie in Papierform.

e Die Informationen werden Ihnen unmittelbar im Zusammenhang mit lhren Gesprachen mit lhrem
Darlehensvermittler Gibermittelt und sind damit im direkten Zusammenhang mit der Durchfiihrung der
Dienstleistung fur Sie nutzbar.

e Spater Ubermittelte Dokumente und Informationen kénnen durch Verweise auf die Darlehensnum-
mer der Dienstleistung gut zugeordnet werden.

¢ Fir die bei der Durchfiihrung der Dienstleistung verwendeten Dokumente, die ergdnzend oder alter-
nativ auch in digitaler Form bereitgestellt werden kénnen, siehe auch nachfolgend Ziffer 3.3.

Die Durchfiihrung der Dienstleistung ist verstandlich. Fur sie gilt:

e Die fur die Beurteilung des angebotenen KfW-Darlehensvertrags und fiur den Abschluss sowie die
Durchflhrung des KfW-Darlehensvertrags bereitgestellten Informationen sind so weit wie mdglich in
einfacher, allgemein verstandlicher Sprache gehalten.

e Vertragliche Inhalte und Anforderungen, Anpassungen und konkrete Zahlungspflichten werden
durch erganzende Informationen hervorgehoben.

Die Durchfiihrung der Dienstleistung ist robust. Fir sie gilt:

e Die Durchflihrung der Dienstleistung erfolgt auf Basis von personlichen Gesprachen. Dabei erhalten
Sie die fur die Beurteilung des angebotenen KfW-Darlehensvertrags und flir den Abschluss sowie
die Durchfihrung des KfW-Darlehensvertrags bereitgestellten Informationen in erster Linie in Pa-
pierform. Alternativ oder erganzend kénnen Informationen auch in digitaler Form zur Verfligung ge-
stellt werden.

e Fur die bei der Durchfiihrung der Dienstleistung verwendeten Dokumente sowie deren Nutzungs-
mdglichkeiten und Kompatibilitdt mit assistiven Systemen siehe auch nachfolgend Ziffer 3.3.
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3.3 Barrierefreiheit von Dokumenten zu unseren Dienstleistungen

Werden fir die Durchfihrung der Dienstleistung Dokumente verwendet, gelten fur diese in Bezug auf
Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verstandlichkeit und Robustheit:

Die Informationen in den Dokumenten zu unserer Dienstleistung sind wahrnehmbar. Fir sie gilt:
o Die Informationen werden in erster Linie iber Dokumente in Papierform zur Verfigung gestellit.

e Sie sind mit entsprechenden Lesegeraten vorlesbar. Die Informationen aus den Dokumenten zu un-
serer Dienstleistung sind damit Uber verschiedene sensorische Kanale wahrnehmbar.

e Soweit die Dokumente alternativ oder erganzend in digitaler Form zur Verfugung gestellt werden,
lassen sie sich ausdrucken und damit ebenfalls Uber entsprechende Lesegerate vorlesen.

¢ Die Informationen in den Dokumenten sind an den Kontext der Nutzung angepasst. Das betrifft die
Form, die Schriftart, die GréRe, die Kontraste und den Abstand zwischen Buchstaben, Zeilen und
Absatzen.

e Wenn moglich, wird das Verstandnis des Textes durch Grafiken unterstiitzt.

e Fir den Fall grafischer Darstellungen in den Dokumenten gilt: Alle nicht-textlichen, informationstra-
genden Inhalte — wie Bilder, Grafiken, Symbole oder Diagramme — sind mit aussagekraftigen textli-
chen Beschreibungen versehen. Zusatzlich ermdglichen es sogenannte Alternativtexte (Alt-Texte)
Nutzern mit Sehbeeintrachtigungen, die dargestellten Inhalte mit unterstitzender Technologie, etwa
einem Screenreader, vollstandig zu erfassen.

o Komplexere Darstellungen wie Infografiken, Schaubilder oder Tabellen werden zuséatzlich durch er-
lauternde Begleittexte erganzt, um Kontext und Zusammenhange nachvollziehbar zu machen.
Dadurch bleiben wesentliche Informationen unabhangig vom visuellen Zugang vollstandig verfugbar
und verstandlich — auch Uber akustische oder taktile Ausgabekanale.

Die Informationen in den Dokumenten zu unserer Dienstleistung sind bedienbar. Fir sie gilt:
¢ Die Informationen werden Ihnen in erster Linie in Dokumenten in Papierform zur Verfliigung gestellt.

o Alternativ oder erganzend kénnen lhnen Dokumente auch in digitaler Form zur Verfiigung gestellt
werden.

o Die Dokumente sind klar strukturiert und wesentliche Informationen sind hervorgehoben (beispiels-
weise durch Betreffzeilen und Uberschriften). Diese Elemente dienen lhnen als Orientierung.

e Die Dokumente und Informationen werden lhnen im Zusammenhang mit dem Angebot der Dienst-
leistung Ubermittelt. Sie kdnnen durch Verweise auf die Darlehensnummer gut zugeordnet werden.

¢ Im Fall einer Bereitstellung tber Ihren digitalen Postkorb in unserem Kundenportal MeineMHB sind
neue Dokumente durch entsprechende Hervorhebungen leicht auffindbar.

Die Informationen in den Dokumenten zu unserer Dienstleistung sind verstandlich. Fur sie gilt:
¢ Die Informationen sind so weit wie moglich in einfacher, allgemein verstandlicher Sprache gehalten.

e Vertragliche Inhalte und Anforderungen, Anpassungen und konkrete Zahlungspflichten werden
durch erganzende Informationen hervorgehoben.

e Wiederholende Navigationselemente sind konsistent aufgebaut. Dazu zahlen beispielsweise Seiten-
nummerierung, FulRzeile sowie das Inhaltsverzeichnis.

Die Informationen in den Dokumenten zu unserer Dienstleistung sind robust. Fir sie gilt:

¢ Die Informationen werden Ihnen in erster Linie in Dokumenten in Papierform zur Verfigung gestellt,
alternativ oder erganzend auch in digitaler Form zum Ausdrucken. Sie sind damit fiir entsprechende
Lesegerate zum Vorlesen kompatibel.
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4. Zustandige Marktiiberwachungsbehorde

Sie sind der Meinung, dass unsere Dienstleistung nicht die Anforderungen an die Barrierefreiheit erfullt?
In diesem Teil der Information informieren wir Sie, an welche Marktiberwachungsbehdrde Sie sich wen-
den konnen.

Die Bundeslander haben eine zentrale Marktiiberwachungsbehdérde fiir die Uberwachung der Barriere-
freiheit festgelegt. Die zustédndige Behorde heifdt: Marktiiberwachungsstelle der Lander fiir die Bar-
rierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen (MLBF)

Wenn Sie Probleme bei der Nutzung unserer Dienstleistung haben, kénnen Sie einen Antrag bei der
MLBF stellen. Diese prift dann, ob gesetzliche Malknahmen gegen uns eingeleitet werden (Rechts-
grundlage hierflr ist Abschnitt 6 oder Abschnitt 7 BFSG).

In Ihrem Antrag kénnen Sie geltend machen, dass wir gegen eine Anforderung des BFSG verstol3en.
Oder Sie kdnnen geltend machen, dass wir gegen eine Anforderung der Verordnung zum Barrierefrei-
heitsstarkungsgesetz (BFSGV) verstolien; die BFSGV wurde nach § 3 Absatz 2 BFSG erlassen.

Die MLBF ist noch nicht errichtet. Bis auf weiteres kdnnen Sie sich an folgende Adresse wenden:

Adresse: Marktiberwachungsstelle der Lander fiir die Barrierefreiheit von Produkten und
Dienstleistungen (MLBF)

c/o Ministerium fir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Sachsen-
Anhalt, Abteilung 3 ,Soziales und Arbeitsschutz*

Postfach 39 11 55
39135 Magdeburg

Telefon: +49 (0)391 / 567 - 6970
E-Mail: MLBF @ms.sachsen-anhalt.de

— Ende der Information —

BFSG-Information zum Immobiliar-Férderdarlehensvertrag (KfW-Darlehensvertrag).docx Seite 19 von 19


mailto:MLBF@ms.sachsen-anhalt.de

	Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag über Förderdarlehen aus Förderprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau
	Inhaltsverzeichnis
	1. Erläuterung unserer Dienstleistung
	1.1 Grundeigenschaften
	Im Einzelnen:
	1.1.1 Förderprogramme der KfW, die wir anbieten
	1.1.2 Vertragliche Verpflichtungen
	1.1.3 Auszahlung und Abnahme
	1.1.4 Zahlung von Zinsen und Tilgung
	1.1.5 Annuitätendarlehen
	1.1.6 Vorzeitige Rückzahlung
	1.1.7 Sicherheiten


	1.2 Gesamtpreis
	1.2.1 Gebundener Sollzins
	1.2.2 Abschnittsfinanzierung
	1.2.3 Konkreter Gesamtpreis
	1.2.4 Steuerliche Auswirkungen

	1.3 Leistungsbedingungen und Zahlungsbedingungen
	1.3.1 Leistungsbedingungen
	1.3.2 Zahlungsbedingungen

	1.4 Garantiemöglichkeiten
	1.5 Vertragslaufzeit
	1.6 Kündigungsbedingungen
	Ordentliche Kündigung
	Außerordentliche Kündigung (Kündigung aus wichtigem Grund)

	1.7 Digitale Funktionalität und Kompatibilität
	1.8 Widerrufsrecht
	1.9 Ablauf des KfW-Darlehensvertrags
	1.9.1 Vertragseinleitung
	1.9.2 Vertragsvorbereitung
	 Förderantrag
	 Vorvertragliche Informationen
	 Kreditwürdigkeitsprüfung
	 Kreditentscheidung

	1.9.3 Vertragsabschluss
	1.9.4 Vertragslaufzeit
	1.9.5 Vertragsende


	2. Ihre Möglichkeiten einer Beschwerde
	2.1 Beschwerde bei der Bank
	2.2 Außergerichtliche Streitschlichtung
	2.3 Beschwerde bei der Bankenaufsicht

	3. Merkmale der Barrierefreiheit unserer Dienstleistung
	3.1 Barrierefreiheit dieser Information
	3.2 Durchführung der Dienstleistung
	3.3 Barrierefreiheit von Dokumenten zu unseren Dienstleistungen

	4. Zuständige Marktüberwachungsbehörde



